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An den  

Vorsitzenden des Hauptausschusses 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

über Senatskanzlei – G Sen –  

 
 

Haushaltsgesetz 2012/2013 

Kapitel 1015-1019  Titel 68507 
 
Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft 
- Entwicklung eines Finanzierungsmodells auf der Basis von Musterschulen 
- Schlussbericht -  
 
8. Sitzung des Hauptausschusses vom 21.03.2012 
Rote Nr. 0104, 0104 A 
 
Ansatz des abgelaufenen Haushalts-
jahres: 

€ 

Ansatz des laufenden Haushaltsjah-
res: 

€ 

Ansatz des kommenden Haushaltsjah-
res 

€ keine Relevanz 

Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres: € 
Verfügungsbeschränkungen: € 
Aktuelles Ist € 
 
Der Hauptausschuss hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen: 
 

„Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft wird gebeten, dem 
Hauptausschuss zur ersten Sitzung nach der Sommerpause 2012 betr. Titel 68507 
zu den weiteren Schulformen zu berichten und den Bericht für den Grundschulbe-
reich fortzuschreiben.  
 
Daneben sind die folgenden Fragen zu beantworten:  
In welchem prozentualen Verhältnis stehen die Zuwendungen nach dem geltenden 
Modell der Finanzierung zu den (fiktiven) Zuwendungen nach einem 100%igen 
Schülerkostensatz? Bitte für einzelne ausgewählte Schulen beispielhaft angeben. 
 
Welche Entwicklungsdynamik steckt in einem neuen Berechnungsmodell nach 
Schülerkostensätzen?  
 
Inwieweit sieht der Senat die Chance, sich im Rahmen des Auftrages mit den Trä-
gern auf ein weniger komplexes, leicht durchschaubares Berechnungsmodell zu 
verständigen? 
 

nowand
Textfeld
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Wie verhalten sich die für die Mustergrundschule ermittelten Kosten zu den Anga-
ben in der Broschüre „Was kostet wo wie viel?“ 
 
Welche Konsequenzen hat es für kleinere Schulen, wenn von einer dreizügigen 
Mustergrundschule ausgegangen wird? 
 
Inwieweit entsprechen die Annahmen für die Ausstattung mit Hausmeistern/-innen 
und Sekretärinnen der Realität der Berliner Grundschulen? 
 
Entspricht die für die Ermittlung der Personalkosten unterstellte Lehrkräftezusam-
mensetzung der Mustergrundschulen der Realität an den öffentlichen Grundschulen 
(relativ hoher Anteil von Zwei-Fach-Lehrer/innen)? 
 
Warum wird bei den Gebäude- und Sachkosten eine Mustergrundschule ohne 
Sporthalle in Erwägung gezogen, obwohl für öffentliche Grundschulen laut „Pla-
nungshandbuch Sporthallen“ 
(http://www.bjsinfo.verwalt-berlin.de /DokLoader.aspx?DokID_4980)  
auch kleine Sporthallen vorgesehen sind? 

 
 
 
Es wird gebeten, mit nachfolgendem Bericht den Beschluss als erledigt anzusehen. 
 
 
I.   Allgemeines 

 
In dem als Zwischenbericht zur Kenntnis genommenen Bericht der Senatsverwaltung 
für Bildung, Jugend und Wissenschaft vom 09.03.2012 (Rote Nr. 0104 A) wurde ein Fi-
nanzierungsmodell auf der Basis von Musterschulen am Beispiel einer Grundschule 
dargestellt. Der Zwischenbericht wird für den Grundschulbereich fortgeschrieben (II.) 
und in Anwendung derselben Methodik das Finanzierungsmodell auf eine Muster-
Integrierte Sekundarschule und ein Muster-Gymnasium übertragen (III.). Abschließend 
werden die Einzelfragen beantwortet (IV.). 
 
Es ist darauf hinzuweisen, dass bei Umstellung des bisherigen Finanzierungssystems 
durch Änderung der einschlägigen Rechtsgrundlagen (Schulgesetz und Ersatzschulzu-
schussverordnung) die den jetzt ermittelten Schülerkostensätzen zu Grunde liegenden 
Berechnungsfaktoren zu aktualisieren sein werden, ohne die Systematik als solche zu 
verändern. 

 
 
II.   Fortschreibung für den Grundschulbereich 

 
Bei der Ermittlung der Berechnungsfaktoren für das Finanzierungsmodell auf der Basis 
einer Mustergrundschule wurde Datenmaterial für das Kalenderjahr 2011 ausgewertet. 
Im Rahmen der Fortschreibung ist die neue Datenlage für das Kalenderjahr 2012 zu 
berücksichtigen und eine Anpassung vorzunehmen. So müssen Veränderungen in der 
Berechnung des Stundenbedarfs nach den ab dem Schuljahr 2012/13 geltenden Ver-
waltungsvorschriften für die Zumessung von Lehrkräften an öffentlichen Berliner Schu-
len (im Folgenden: Zumessungsrichtlinien 2012/13) ebenso Rechnung getragen wer-
den wie die Änderung des Kreditzinssatzes für die kalkulatorische Verzinsung des An-
lagevermögens (2011: 1,715; 2012: 2,620).  
 

http://www.bjsinfo.verwalt-berlin.de/DokLoader.aspx?DokID_4980
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Des Weiteren sind nachträglich festgestellte sachliche Unrichtigkeiten zu korrigieren. 
So wurden für die Jahrgangsmischung (SAPh und JüL 1-3) für die Jahrgangsstufen 1 
und 2 irrtümlich sowohl zusätzliche Unterrichtsstunden pro Klasse als auch zusätzliche 
Erzieherstunden berücksichtigt, obgleich diese Maßnahmen nur optional zur Verfügung 
stehen (vgl. Nr. I.1 der Zumessungsrichtlinien 2012/13). Ferner wurde bei der Festle-
gung des Musterkollegiums ein nicht zutreffendes Verhältnis der Lehrkräfte mit Lehrbe-
fähigung für ein Fach zu den Lehrkräften mit Lehrbefähigung für 2 Fächer angenom-
men (vgl. unter IV. Antwort zur Einzelfrage Nr. 7). Schließlich ist bei der Ermittlung der 
für Lehr- und Lernmittel aufzuwendenden Kosten für die Mustergrundschule eine rech-
nerische Korrektur vorzunehmen. 
 
Die besonderen Zumessungen von Unterrichtsstunden für Schülerinnen und Schüler 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf an öffentlichen Schulen und für Schulen in öf-
fentlicher Trägerschaft, die mehr als 40 % Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher 
Herkunftssprache (NdH) und/oder mehr als 40 % von der Lernmittelzuzahlung befreite 
Schülerinnen und Schüler unterrichten, erfolgen jeweils über einen Dispositionspool, 
der die insgesamt zur Verfügung stehenden Vollzeiteinheiten (VZE) festlegt. Die Zu-
messungen sind damit „gedeckelt“. Folgerichtig und sachgerecht ist es daher, auch für 
die Schulen in freier Trägerschaft hinsichtlich der separat ausgewiesenen Zulagen für 
diese strukturelle Unterstützung eine „Deckelung“ vorzusehen, damit Schulen in freier 
Trägerschaft insoweit nicht besser gestellt werden als Schulen in öffentlicher Träger-
schaft.  
Hierzu ist wie folgt vorzugehen:  
In einem ersten Schritt ist die Anzahl der Schülerinnen und Schüler an öffentlichen 
Schulen zu betrachten, die sonderpädagogischen Förderbedarf aufweisen sowie dieje-
nigen, die an Schulen unterrichtet werden, die mehr als 40 % Schülerinnen und Schü-
lern nichtdeutscher Herkunftssprache haben und/oder die von der Zuzahlung zu Lern-
mitteln befreit sind. Der in VZE bemessene zur Verfügung stehende Dispositionspool 
wäre durch die Zahl der Schülerinnen und Schüler jeder der beiden Gruppen zu divi-
dieren, um einen Schülerquotienten zu erhalten.  
Hiernach wäre in einem zweiten Schritt die Zahl der entsprechenden Schülerinnen und 
Schüler an den Schulen in freier Trägerschaft mit diesem Quotienten zu multiplizieren. 
Die sich daraus ergebende Anzahl der VZE bilden den Dispositionspool für die struktu-
relle Unterstützung an Schulen in freier Trägerschaft.  
 
Im Falle einer Umstellung des Finanzierungssystems auf Schülerkostensätze werden 
die Berechnungsfaktoren aktualisiert und die in der Fortschreibung dargestellten Ände-
rungen und Ergänzungen eingearbeitet. Daher ist von einer Überarbeitung der Anlagen 
zum jetzigen Zeitpunkt abgesehen worden.  

 
 
III.  Finanzierungsmodell für Integrierte Sekundarschulen und Gymnasien 
 

Derselben Methodik folgend wie bei der Mustergrundschule werden zunächst die Kos-
ten einer öffentlichen Integrierten Sekundarschule und eines öffentlichen Gymnasiums 
ermittelt und auf Grundlage der Ergebnisse jeweils Schülerkostensätze gebildet. Auch 
hierbei werden jeweils fiktive, jedoch real mögliche Schulen definiert, die sich an den 
der jeweiligen Schulart entsprechenden öffentlichen Schulen in Berlin orientieren (Mus-
ter-Integrierte Sekundarschule und Muster-Gymnasium) und Leistungsmerkmale (ge-
meinsamer Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpädagogi-
schen Förderbedarf, Beschulung von Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher Her-
kunftssprache und/oder von der Zuzahlung zu Lernmitteln befreite Schülerinnen und 
Schüler), die zu einer höheren Zumessung führen, differenziert betrachtet (Muster-
Integrierte Sekundarschule und Muster-Gymnasium mit Förderbedarfen). Die Kosten 
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werden auf der Grundlage des für das Kalenderjahr 2012 zur Verfügung stehenden ak-
tuellen Datenmaterials ermittelt. Die Anlagen werden ausgehend vom Zwischenbericht 
(Anlagen 1-18) fortlaufend nummeriert (Anlagen 19-51). 

 
 
 
        1)  Grundannahmen 
 
             a)  Muster-Integrierte Sekundarschule 
 

- Schule im Tarifgebiet West 
- 4zügig  
- gymnasiale Oberstufe 
- 7 Jahrgangsstufen  

unterteilt nach: 
- Jahrgangsstufen 7 bis 10 (Sekundarstufe I) 
- Jahrgangsstufen 11 bis 13 (Sekundarstufe II) 

- Klassenfrequenz in der Sekundarstufe I: 25 Schülerinnen und Schüler (4 x 
4 x 25 = 400 Schülerinnen und Schüler) 

- 100 Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe II 
- Profilangebot gemäß Profilbedarf I und II im Sinne der Zumessungsrichtli-

nien 2012/13 
- teilgebundener Ganztagsbetrieb in der Sekundarstufe I (218 Schülerinnen 

und Schüler) 
- Lehrdeputat für eine Vollzeiteinheit (VZE) 26 Unterrichtsstunden 
- Rektorin/Rektor sowie Konrektorin/Konrektor mit  30 bzw. 20 Dienstjahren, 

alle weiteren Lehrkräfte mit 10 bzw. 20 Dienstjahren; alle Lehrkräfte verhei-
ratet und 1 Kind 

 
 

Nach Maßgabe des § 19 Abs. 1 Satz 1 Schulgesetz für Berlin (SchulG) ist die Muster-
Integrierte Sekundarschule in der Sekundarstufe I eine Ganztagsschule. Entsprechend 
dem Durchschnitt der an öffentlichen Integrierten Sekundarschulen vorhandenen For-
men des Ganztagsbetriebes - offen, gebunden und teilgebunden, wobei im Hinblick auf 
die den Schulen eingeräumte selbstständige Entscheidungskompetenz und Flexibilität  
auch innerhalb einer Schule verschiedene Formen des Ganztagsbetriebes etabliert 
sein können - wird der Ganztagsbetrieb an der Muster-Integrierten Sekundarschule in 
der teilgebundenen Form durchgeführt.  
Integrierte Sekundarschulen gibt es sowohl mit als auch ohne eigene gymnasiale 
Oberstufe.  

 
 
 b)  Muster-Gymnasium 
 

- Schule im Tarifgebiet West 
- 4zügig  
- 6 Jahrgangsstufen  

unterteilt nach: 
- Jahrgangsstufen 7 bis 10 (Sekundarstufe I) 
- Jahrgangsstufen 11 und 12 (Sekundarstufe II) 

- 680 Schülerinnen und Schüler insgesamt 
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-  
- Klassenfrequenz in der Sekundarstufe I: 29 Schülerinnen und Schüler  (6 x 

4 x 29 = 464 Schülerinnen und Schüler) 
-  216 Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe II 
- Profilangebot gemäß Profilbedarf I und II im Sinne der Zumessungsrichtli-

nien 2012/13 
- Lehrdeputat für eine Vollzeiteinheit (VZE) 26 Unterrichtsstunden 
- Rektorin/Rektor sowie Konrektorin/Konrektor mit 30 bzw. 20 Dienstjahren, 

alle weiteren Lehrkräfte mit 10 bzw. 20 Dienstjahren; alle Lehrkräfte verhei-
ratet und 1 Kind 

 
 
       2)   Ergebnis 
 
             a)  Muster-Integrierte Sekundarschule 

 
aa) Die jährlichen Gesamtkosten der Muster-Integrierte Sekundarschule ohne 
Förderbedarfe (ohne Altersversorgungskosten von Beamtinnen und Beamten) be-
laufen sich ohne Sporthalle auf 2.628.447,- €; mit einer Sporthalle belaufen sich 
die Kosten auf 2.722.985,- € (Anlage 30: Schülerplatzkosten). Für die Ermittlung 
der Personalkosten wurde der gewichtete Durchschnitt der Lehrkräftebedarfsbe-
rechnung auf der Grundlage der Zumessungsrichtlinien für die Sekundarstufe I 
und die Sekundarstufe II gebildet. Dies ergibt einen Schülerkostensatz von 
5.257,- € (ohne Sporthalle) bzw. 5446,- € (mit Sporthalle). 
 
Für strukturellen Mehrbedarf (Förderbedarf) fallen an der Muster-Integrierte Se-
kundarschule pro Schülerin oder Schüler folgende Zulagen an: NdH 369,- €; LmB 
419,- €; sonderpädagogische Förderung Gruppe 1: 4.831,- €; sonderpädagogi-
sche Förderung Gruppe 2: 9.663,- €; sonderpädagogische Förderung Gruppe 3: 
12.884,- €.  
Für die Durchführung des teilgebunden Ganztagsbetriebes entsteht eine Zulage 
in Höhe von 429,- € je Schülerin oder Schüler, die daran teilnehmen.  
 
 
bb) Um dem Umstand, dass die ausgewiesenen Personalkosten mit und ohne 
Förderbedarfe keine Beiträge für die Altersversorgung der verbeamteten Lehrkräf-
te enthalten, Rechnung zu tragen, werden der gleichen Methodik wie bei der Mus-
tergrundschule folgend hilfsweise vergleichend die Personalkosten der Muster-
Integrierten Sekundarschule ausschließlich für angestellte Lehrkräfte betrachtet.  
Die jährlichen Gesamtkosten der Muster-Integrierte Sekundarschule ohne Förder-
bedarfe belaufen sich danach ohne Sporthalle auf 2.946.547,- €; mit einer Sport-
halle belaufen sich die Kosten auf 3.041.085,- € (Anlage 35: Schülerplatzkosten). 
Daraus ergibt sich ein Schülerkostensatz von 5.893,- € (ohne Sporthalle) bzw. 
6.082,- € (mit Sporthalle).  
 
Für strukturellen Mehrbedarf (Förderbedarf) fallen an der Muster-Integrierte Se-
kundarschule pro Schülerin und Schüler folgende Zulagen an: NdH 629,- €; LmB 
679,- €; sonderpädagogische Förderung Gruppe 1: 8.374,- €; sonderpädagogi-
sche Förderung Gruppe 2: 16.747,- €; sonderpädagogische Förderung Gruppe 3: 
22.330,- €. 
Für die Durchführung des teilgebunden Ganztagsbetriebes entsteht eine Zulage 
in Höhe von 530,- € je Schülerin und Schüler, die daran teilnehmen.  
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             b)  Muster-Gymnasium 
       

aa) Die jährlichen Gesamtkosten des Muster-Gymnasiums ohne Förderbedarfe 
(ohne Altersversorgungskosten von Beamtinnen und Beamten) belaufen sich oh-
ne Sporthalle auf 3.020-966,- €; mit einer Sporthalle belaufen sich die Kosten auf 
3.093.243,- € (Anlage 46: Schülerplatzkosten). Dies ergibt einen Schülerkosten-
satz von 4.443,- € (ohne Sporthalle) bzw. 4.549,- € (mit Sporthalle).  
 
Für strukturellen Mehrbedarf (Förderbedarf) fallen an dem Muster-Gymnasium pro 
Schülerin oder Schüler folgende Zulagen an: NdH 195,- €; LmB 245,- €; sonder-
pädagogische Förderung Gruppe 1: 5.394,- €; sonderpädagogische Förderung 
Gruppe 2: 10.789,- €; sonderpädagogische Förderung Gruppe 3: 14.385,- €.  
 
bb) Um dem Umstand, dass die ausgewiesenen Personalkosten mit und ohne 
Förderbedarfe keine Beiträge für die Altersversorgung der verbeamteten Lehrkräf-
te enthalten, Rechnung zu tragen, werden der gleichen Methodik wie bei der Mus-
tergrundschule folgend hilfsweise vergleichend die Personalkosten des Muster-
Gymnasiums ausschließlich für angestellte Lehrkräfte betrachtet.  
Die jährlichen Gesamtkosten des Muster-Gymnasiums ohne Förderbedarfe belau-
fen sich danach ohne Sporthalle auf 3.690.745,- €; mit einer Sporthalle belaufen 
sich die Kosten auf 3.763.013,- € (Anlage 51: Schülerplatzkosten). Dies ergibt ei-
nen Schülerkostensatz von 5.428,- € (ohne Sporthalle) bzw. 5.534,- € (mit Sport-
halle). 
 
Für strukturellen Mehrbedarf (Förderbedarf) fallen an dem Muster-Gymnasium pro 
Schülerin oder Schüler folgende Zulagen an: NdH 251,- €; LmB 301,- €; sonder-
pädagogische Förderung Gruppe 1: 7.085,- €; sonderpädagogische Förderung 
Gruppe 2: 14.170,- €; sonderpädagogische Förderung Gruppe 3: 18.894,- €. 

 
 
 
IV.   Einzelfragen 
 
1) In welchem prozentualen Verhältnis stehen die Zuwendungen nach dem geltenden Mo-
dell der Finanzierung zu den (fiktiven) Zuwendungen nach einem 100%igen Schülerkos-
tensatz? Bitte für einzelne ausgewählte Schulen beispielhaft angeben. 
 
Nachfolgend sind je Schulart sechs konkret existierende Schulen berechnet worden. 
 
Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass bei exemplarischen Berechnungen unter Zugrun-
delegung eines 100%igen Schülerkostensatzes - wie die Berechnungen zeigen - nicht die 
im Hauptausschussauftrag (s. Beschluss in der 81. Sitzung am 24. März 2010; Rote Nr. 
0076 H, 0076 J) vorgegebene Kostenneutralität gewahrt werden kann. 
 
Grundschulen 2011      

Zuschuss nach derzeitigem Verfahren 
Berechnung mit Schüler-

kostensatz (100%) 
Differenz in € Differenz in % 

Schule Schülerzahl Zuschuss 
2011  in € 

Kostensatz 
in € 

Fiktiver Zu-
schuss  in € 

Zuschuss/ 
Fiktiver Zu-

schuss 

Zuschuss/ 
Fiktiver Zu-

schuss 
Grundschule 48 209.406 4.465 214.320 4.914,00  + 2,35
Grundschule 65 281.659 4.465 290.225 8.566,00  + 3,04
Grundschule 105 454.201 4.465 468.825 14.624,00  + 3,22
Grundschule 169 728.851 4.465 754.585 25.734,00  + 3,53
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361 1.499.807 4.465 1.611.865 204.278,00  + 13,62Grundschule 
davon NdH 212   435 92.220    

65 281.059 4.465 290.225 23.785,00  + 8,46Grundschule 
davon Lmb 33   443 14.619    

291 1.206.174 4.465 1.299.315 163.531,00  + 13,56Grundschule mit 
Integration 1 10   7.039 70.390     

       
       
Gymnasien 2012      

Zuschuss nach derzeitigem Verfahren 
Berechnung mit Schüler-

kostensatz (100%) 
Differenz in € Differenz in % 

Schule Schülerzahl Zuschuss 
2012  in € 

Kostensatz
 in € 

Fiktiver Zu-
schuss  in € 

Zuschuss/ 
Fiktiver Zu-

schuss 

Zuschuss/ 
Fiktiver Zu-

schuss 
Gymnasium 165 795.235 5.534 913.110 117.875  + 14,82
Gymnasium 824 4.004.263 5.534 4.560.016 555.753 + 13,88

225 1.120.071 5.534 1.245.150 180.801 + 16,14Gymnasium 
davon NdH 222   251 55.722    
Gymnasium 462 2.290.403 5.534 2.556.708 266.305 + 11,63
Gymnasium 2627 12.652.400 5.534 14.537.818 1.885.418 + 14,90
Gymnasium 1789 8.610.417 5.534 9.900.326 1.289.909 + 14,98
       
       
Integrierte Sekundarschule* 2012     

Zuschuss nach derzeitigem Verfahren 
Berechnung mit Schüler-

kostensatz  (100%) 
Differenz in € Differenz in % 

Schule Schülerzahl Zuschuss 
2012  in € 

Kostensatz
 in € 

Fiktiver Zu-
schuss  in € 

Zuschuss/ 
Fiktiver Zu-

schuss 

Zuschuss/ 
Fiktiver Zu-

schuss 
69 393.139 6.082 419.658 63.089  + 16,05ISS mit 

Ganztagsbetrieb 69   530 36.570    
ISS 604 3.616.725 6.082 3.673.528 56.803  + 1,57
ISS 160 851.520 6.082 973.120 121.600 + 14,28

717 4.565.134 6.082 4.360.794 175.670 + 3,85ISS mit 
Ganztagsbetrieb 717   530 380.010    
ISS 373 2.230.077 6.082 2.268.586 38.509 + 1,73
ISS 318 1.820.362 6.082 1.934.076 113.714 + 6,25
       

 * in der Auswertung sind auch die auslaufenden Gesamtschulen, Realschulen und Hauptschulen 
enthalten, dies erklärt die starken Schwankungen beim Vergleich bisheriger und fiktiver Zuschuss  
 
 
 
2) Welche Entwicklungsdynamik steckt in einem neuen Berechnungsmodell nach Schüler-
kostensätzen? 
 
Eine Entwicklungsdynamik ist, wie bereits in dem Bericht vom 09.03.2012 angegeben, 
nicht in das Finanzierungsmodell aufgenommen worden. Ob und in welcher Form eine 
Anpassungsregelung für einen Schülerkostensatz festgelegt wird, ist eine gesetzgeberi-
sche Entscheidung. Ein Automatismus dergestalt, dass in regelmäßigen Abständen eine 
Erhöhung vorgenommen wird, ist nicht angezeigt.  
 
Denkbar sind verschiedene Modelle zur Anpassung, z.B. durch eine Überprüfung der Be-
rechnungsfaktoren und Anpassung zu einem festgelegten Zeitpunkt, wobei eine Anpas-
sung nicht zwangsläufig zu einer Erhöhung führen müsste, sondern auch eine Reduzie-
rung nicht ausgeschlossen wäre. Unter dem Aspekt der Planungssicherheit für die Schu-
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len in freier Trägerschaft einerseits und dem für eine Anpassung zu leistenden Verwal-
tungsaufwand andererseits, ist ein nicht zu kurzer Überprüfungszeitraum sinnvoll. Ange-
knüpft werden könnte an Veränderungen des Besoldungs- und Vergütungsaufwandes für 
die Lehrkräfte der öffentlichen Schulen oder auch an eine prozentuale Steigerungsrate 
eines durch die öffentliche Statistik bereitgestellten Kostenindex (z.B. Verbraucherindex). 
Möglich wäre auch, für Personalkosten und Sachkosten unterschiedliche Anpassungsmodi 
vorzusehen.  
 
 
3) Inwieweit sieht der Senat die Chance, sich im Rahmen des Auftrags mit den Trägern 
auf ein weniger komplexes, leicht durchschaubares Modell zu verständigen? 
 
Eine weitere Vereinfachung des Berechnungsmodells auf der Grundlage von öffentlichen 
Musterschulen ist nicht möglich. Die Festlegung eines auf realistischen Annahmen ge-
stützten Schülerkostensatzes birgt ein hohes Maß an Transparenz und Handhabbarkeit. 
So kann aus den Anlagen 12 und 18 zum Hauptausschussbericht vom 09.03.2012 der 
jeweilige Satz pro Schüler/in ersehen werden und zugleich unter Addierung der dort aus-
gewiesenen weiteren Zulagen für strukturelle Unterstützung ohne weiteres der Gesamtzu-
schuss auf der Grundlage der konkreten Schülerzahl gebildet werden. Zu beachten ist al-
lerdings, dass es sich dabei um einen 100 %igen Schülerkostensatz handelt.  
 
Eine Vereinfachung in der Kostenermittlung selbst, die der Berechnung des Schülerkos-
tensatzes zu Grunde liegt, wäre nicht möglich ohne sich dem Risiko auszusetzen, von den 
realistischen Gegebenheiten an den öffentlichen Schulen abzuweichen.  
 
Im Rahmen der verfassungsrechtlich garantierten Schutz- und Förderpflicht des Staates 
gegenüber den Ersatzschulen in freier Trägerschaft ist es Aufgabe des Landesgesetzge-
bers, diese Verpflichtung durch gesetzliche Regelungen auszufüllen. Hierzu zählt bei einer 
Umstellung auf eine Bezuschussung auf der Grundlage eines Schülerkostensatzes auch 
die Entscheidung, ob dieser in voller Höhe (100 %) oder zu einem festgelegten Prozent-
satz an die Schulen in freier Trägerschaft geleistet wird. Eine Verständigung mit den freien 
Trägern im Sinne einer verhandelbaren Zuschusshöhe ist nicht geboten. 
 
 
4) Wie verhalten sich die für die Mustergrundschule ermittelten Kosten zu den Angaben in 
der Broschüre „Was kostet wo wie viel?“ 
 
Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die in der Broschüre „Was kostet wo wie viel?“ dar-
gestellten Kostendaten Ist-Ergebnisse der Kosten-Leistungsrechnung sind, die den soge-
nannten Mittelwert bzw. Median ausweisen und damit einer ganz anderen Methodik fol-
gen. In der Broschüre (s. dort S. 14) ist dazu erläutert: „Der Median ist der mittlere Wert 
aus der sortierten Reihe der Stückkosten. Bei zwölf Bezirken ist er das Mittel aus dem 
sechsten und dem siebten Wert. Die Anwendung dieses Verfahrens hat gegenüber ande-
ren Durchschnittswerten den Vorteil, dass so genannte ‚Ausreißer’ und Extremwerte kei-
nen Einfluss auf das Gesamtergebnis ausüben“. Auf der Basis des Medians erfolgt die 
Zuweisung an die Bezirke (Budgetierung) für die jeweiligen Produkte. Die Kosten- und 
Leistungsrechnung ist als vergangenheitsbezogener Kostenausweis im Hinblick auf die 
Budgetierung auf einen Kostenvergleich zwischen den Bezirken angelegt.  
 
Demgegenüber wird bei der Erfassung der Kosten auf der Basis einer Musterschule nicht 
der Ist-Zustand erfasst und zur Grundlage der Zuschussberechnung gemacht; vielmehr 
erfolgt eine realistische Orientierung an den regelmäßigen Ausstattungsvorgaben.  
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Im Übrigen bestehen zu den in der Broschüre dargestellten Kosten der öffentlichen Schu-
len im Ergebnis keine Abweichungen vor dem Hintergrund, dass dort zusätzlich Faktoren 
eingeflossen sind, die in der Ermittlung der Kosten der Mustergrundschule keine Berück-
sichtigung gefunden haben. Zwar kostet nach der Darstellung ein Grundschulplatz 28,82 € 
täglich, was bei 192 Schultagen pro Jahr eine jährliche Gesamtsumme von 5.533,44 er-
gibt. Allerdings sind hierbei auch weitere Kosten wie  z.B. Personalkosten für die nicht ver-
fügbaren Lehrkräfte ebenso berücksichtigt wie Kosten für Sonderzumessungen für beson-
dere Profile (z.B. für die Staatlichen Europa-Schulen etc.; vgl. III.2 der Zumessungsrichtli-
nien 2012/13). Zudem beinhalten die in der Broschüre ausgewiesenen Schulplatzkosten 
der öffentlichen Schulen sämtliche Sonderzumessungen für Sprachförder- und Integrati-
onsbedarfe. Demgegenüber werden diese besonderen Tatbestände in dem Finanzie-
rungsmodell separat ausgewiesen, um zu gewährleisten, dass finanzielle Aufwendungen 
für diese Sonderbedarfe nicht pauschal an die Ersatzschulen weitergereicht werden unab-
hängig davon, ob ihre Schülerschaft diese strukturellen Förderbedarfe aufweist.  
 
 
5) Welche Konsequenzen hat es für kleinere Schulen, wenn von einer dreizügigen Mus-
tergrundschule ausgegangen wird? 
 
Für eine kleinere Schule hat es grundsätzlich keine nachteiligen Konsequenzen. Der 
Schülerkostensatz gilt für jede Ersatzschule gleichermaßen ungeachtet ihrer Größe. Be-
zugspunkt für den Schülerkostensatz ist einzig die jeweilige Schülerin oder der jeweilige 
Schüler.  
 
 
6) Inwieweit entsprechen die Annahmen für die Ausstattungen für Hausmeister/-innen und 
Sekretärinnen der Realität der Berliner Grundschulen? 
 
Die der Mustergrundschule zu Grunde gelegten Ausstattungen für Hausmeister/innen und 
Sekretäre/Sekretärinnen orientieren sich an den für die Schulen grundsätzlich vorgesehe-
nen finanziellen Mitteln, die ihnen vom Bezirk als Schulträger zugeteilt werden. Es obliegt 
den Bezirken, denen die Haushaltsmittel seit dem Haushaltsjahr 2001 im Rahmen des 
Globalsummensystems zugewiesen werden, in eigener Verantwortung zu entscheiden, ob 
Schulen eigene Hausmeister erhalten, ein entsprechender Dienstleistungsvertrag mit ei-
nem privaten Anbieter geschlossen wird oder z.B. auch Schulregionen zusammengefasst 
werden und für die dort ansässigen Schulen gemeinsam mehrere Hausmeister/innen mit 
unterschiedlichen Arbeitszeitvereinbarungen beschäftigt werden. 
Gleiches gilt für die Ausstattung der Schulsekretariate, über die jeder Schulträger eigen-
verantwortlich entscheidet. Gemäß der Erwartung des Abgeordnetenhauses (s. AH-Drs. 
14/345) soll eine Stellenausstattung mit einer Schulsekretärin/einem Schulsekretär (30 
Wochenstunden) im Rahmen der Globalzuweisung die Grundausstattung einer mindes-
tens zweizügigen Grundschule darstellen.  
 
 
7) Entspricht die für die Ermittlung der Personalkosten unterstellte Lehrkräftezusammen-
setzung der Mustergrundschulen der Realität an den öffentlichen Grundschulen (relativ 
hoher Anteil von Zwei-Fach-Lehrer/innen)? 
 
Das Verhältnis der Lehrkräfte an Grundschulen mit einer Lehrbefähigung für ein Fach im 
Verhältnis zu den Lehrkräften mit einer Lehrbefähigung für zwei Fächer an den öffentli-
chen Grundschulen in Berlin beträgt derzeit etwa 60 % zu 40 %. Die Kollegien für die Mus-
tergrundschulen (mit und ohne Förderbedarfe) weisen demgegenüber ein prozentuales 
Verhältnis von 40 % zu 60 % aus. Diesbezüglich ist im Rahmen der Fortschreibung für die 
Mustergrundschule eine Korrektur vorzunehmen.  
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8) Warum wird bei den Gebäude- und Sachkosten eine Mustergrundschule ohne Sporthal-
le in Erwägung gezogen, obwohl für öffentliche Schulen laut „Planungshandbuch Sporthal-
len“ (http://www.bjsinfo.verwalt-berlin.de/DokLoader.aspx?DokID_4980) auch kleine 
Sporthallen vorgesehen sind?  
 
Ersatzschulen in freier Trägerschaft ohne eigene Sporthalle haben gemäß §§ 2 Abs. 4, 14 
des Gesetzes über die Förderung des Sports im Lande Berlin (Sportförderungsgesetz - 
SportFG) die Möglichkeit, öffentliche Sporthallen kostenfrei zu nutzen.  
Im Hinblick darauf ist es sachgerecht, einen Schülerkostensatz ohne Sporthalle und einen 
weiteren Schülerkostensatz mit Sporthalle separat auszuweisen. Anderenfalls würden Er-
satzschulen in freier Trägerschaft an den Aufwendungen für die Errichtung und Unterhal-
tung von Sporthallen für öffentliche Schulen auch dann partizipieren, wenn sie selbst über 
keine eigene Sporthalle verfügen und möglicherweise zudem kostenfrei eine öffentliche 
Sporthalle nutzen. Für den Fall, dass einem freien Träger ohne eigene Sporthalle gleich-
wohl zu den Unterrichtszeiten keine öffentliche Sporthalle zur Verfügung gestellt werden 
kann und er eine Sporthalle gegen Entgelt anmietet, würde er im Rahmen der Bezuschus-
sung so behandelt, als wenn er eine eigene Sporthalle nutzte.  
 
Im Übrigen stellt das „Planungshandbuch Sporthallen“ eine Handlungsempfehlung für den 
Neubau, die Erweiterung und den Umbau bestehender Sporthallen dar, die gerade in in-
nerstädtischen Bereichen und bei nicht ausreichenden Flächenressourcen oft nicht um-
setzbar sind.  
 
 
In Vertretung 
Mark Rackles 
Senatsverwaltung für Bildung,  
Jugend und Wissenschaft 

http://www.bjsinfo.verwalt-berlin.de/DokLoader.aspx?DokID_4980
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